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Einsatz von Zivildienstleistenden in Krieg und Frieden 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit hat mit Schreiben vom 
29. September 1988 die Kleine Anfrage namens der Bundesregie-
rung wie folgt beantwortet: 

1. Wie viele Zivildienstleistende sind heute in wie vielen Zivildienst

-

gruppen in welchen Tätigkeitsbereichen beschäftigt? Wie lauten die 
Zahlen für 1983? 

In den anerkannten Beschäftigungsstellen, die zu den 14 Zivil-
dienstgruppen gehören, sind zur Zeit (Stand 15. September 1988) 
2 476 Zivildienstleistende tätig. Am gleichen Stichtag 1983 waren 
es 1 656 Zivildienstleistende. 

Die Belegung der Plätze in den Beschäftigungsstellen der Zivil-
dienstgruppen wird nicht nach Platzkategorien festgehalten. Die 
Aufteilung auf die Tätigkeitsbereiche des Zivildienstes läßt sich 
daher nur für die anerkannten Zivildienstplätze bei diesen Be-
schäftigungsstellen angeben: 

Pflegehilfe und Betreuungsdienste 	 2 404 
Handwerkliche Tätigkeiten 	 286 
Gärtnerische und landwirtschaftliche Tätigkeiten 	19 
Kaufmännische und Verwaltungstätigkeiten 	108 
Versorgungstätigkeiten 	 105 
Tätigkeiten im Umweltschutz 	 32 
Kraftfahrdienste 	 17 
Tätigkeiten im Krankentransport und Rettungsdienst 	— 
Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung 	3  

2 974 Plätze 
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2. Wie viele Beschäftigungsplätze wurden in den letzten fünf Jahren im 
Rahmen von Zivildienstgruppen einerseits und bei „sonstigen Trä-
gern" in welchen Einsatzbereichen jeweils auf- und abgebaut? 

 

Die Platzsituation bei den Zivildienstgruppen und anderen 
Dienststellen ergibt sich aus nachfolgender Übersicht: 

Zivildienstplä tze 

Tätigkeitsgruppe 

Stand: 15. 09. 1983 

Zivildienst- 	alle 
gruppen 	Dienststellen 

zusammen 

Stand: 15. 09. 1988 

Zivildienst- 	alle 
gruppen 	Dienststellen 

zusammen 

01 Pflegehilfe- und Betreuungsdienste 29 479 2 404 58 583 
02 handwerkliche Tätigkeiten keine 5 700 286 11 373 
03 gärtnerische und landwirtschaftliche A n - 996 19 1 778 

Tätigkeiten gaben  

04 kaufmännische und Verwaltungs- mehr 4 694 108 1 202 
tätigkeiten vor- 

05 Versorgungstätigkeiten h a n - 2 356 105 4 241 
06 Tätigkeiten im Umweltschutz d e n 477 32 1 516 
07 Kraftfahrdienste 1 809 17 2 479 
08 Tätigkeiten im Krankentransport/ 6 163 — 8 864 

Rettungsdienst 
19 Individuelle Schwerstbehinderten- 1 311 3 5 727 

Betreuung 

Gesamt 2 189 52 985 2 974 95 768 

Die Zahlen zeigen den Zuwachs an Plätzen insgesamt. Die in dem 
Fünfjahreszeitraum erfolgten wenigen Aberkennungen von Plät-
zen sind dabei berücksichtigt, ohne daß sie zahlenmäßig ausge-
wiesen werden können. 

3. Haben die Zivildienstgruppen eine Funktion auch im Spannungs-
oder Verteidigungsfall? Gegebenenfalls welche? 

Für den Spannungs- oder Verteidigungsfall ist keine besondere 
Funktion der Zivildienstgruppen vorgesehen. 

4. Wie viele Zivildienstleistende sind heute für welche Tätigkeiten bei 
welchen Trägern bzw. Beschäftigungsstellen im Spannungs- und 
Verteidigungsfall eingeplant? 

Es gibt keine Einplanungen von Zivildienstleistenden für den 
Spannungs- oder Verteidigungsfall. 

5. Auf welcher gesetzlichen Grundlage erfolgt derzeit die Meldung 
Zivildienstleistender mit welchen personen- und dienstbezogenen 
Daten durch das BAZ an die Arbeitsämter als Arbeitssicherstellungs-
behörden? 
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An die Arbeitsämter als Arbeitssicherstellungsbehörden erfolgen 
keine Meldungen über Zivildienstleistende. 

6. Wie sieht die entsprechende Praxis aus? 
a) Welche Arbeitsämter erhalten diese Daten de-/zentral? 
b) Erfolgt die Übermittlung per Aktenübersendung, per EDV-Abruf 

oder Online? 
c) Wie viele Zivildienstleistende sind in den Dateien der Arbeitsäm-

ter erfaßt? 
d) Wie viele davon sind • mit aktueller Adresse und gesicherter 

gesundheitlicher Verfügbarkeit einsetzbar? 
e) Wie werden Adressenänderungen erfaßt und die aktuelle 

gesundheitliche Eignung in Erfahrung gebracht? 
f) Durch welche Maßnahmen hat bzw. wi ll  die Bundesregierung die 

für spätere Einsätze dienliche Fortbildung der ZDL gefördert 
bzw. fördern? 

Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen. 




